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Auffassung auseinanderzusetzen, daß Ordnung, Disziplin und 
Sicherheit am Arbeitsplatz zwar notwendig sei, aber nicht 
übertrieben werden sollte. Die Beharrlichkeit der FDJ-LeK 
tung trug wesentlich dazu bei, daß die angestrebte Senkung 
von Tierverlusten erreicht wurde.

Diese Erfahrungen gibt es heute in allen Kreisorganisatio
nen der FDJ.

Erfahrungen der massenpolitischen Arbeit

Die FDJ betrachtet es als eine entscheidende Aufgabe ihrer 
politisch-ideologischen Arbeit, unter den jungen Werktäti
gen — wie unter allen Schichten der Jugend — eine Atmo
sphäre zu schaffen, in der jeder Jugendliche seine ganze 
Kraft, sein Können und seine Initiative für die Verwirkli
chung der volkswirtschaftlichen Ziele einsetzt und in der Ver
letzungen der Arbeitsdisziplin, Sorglosigkeit, Schlamperei und 
Mißachtung der Gesetze den entschiedenen Widerstand der 
Kollektive hervorrufen. Dabei läßt sich der sozialistische Ju
gendverband von der Tatsache leiten, daß sich gerade im Ar
beitskollektiv sozialistische Wertvorstellungen und Verhal
tensnormen formen und festigen und sich die Auseinander
setzung mit überlebten Denk- und Verhaltensweisen und der 
feindlichen Ideologie vollzieht.7

Ausgehend von entsprechenden Orientierungen des Zen
tralrates der FDJ wird der Zusammenhang von Produktivi
tät und Arbeitssicherheit immer zielstrebiger in die ökono
mische Tätigkeit des Jugendverbandes hineingetragen. Dazu 
werden alle Formen der massenpolitischen Arbeit der FDJ 
und ihrer rechtspropagandistischen Tätigkeit genutzt:
— Dieser Zusammenhang wird in der thematischen Mitglie

derversammlung „Mein Beitrag zum Volkswirtschafts
plan“ herausgearbeitet, in der sich die werktätige Jugend 
am Jahresbeginn unter Mitwirkung der staatlichen Lei
ter über die Planaufgaben verständigt.

— Er spielt weiter am „Tag der Jugendbrigaden“ eine wich
tige Rolle, an dem die Kollektive Erreichtes bilanzieren 
und neue Initiativen im sozialistischen Wettbewerb aus- 
lösen.

— Verstärkt analysieren die „Arbeitsgruppen Rechtserzie
hung“ bei den Bezirks- und Kreisleitungen der FDJ den 
Beitrag der Jugendlichen zur Verwirklichung der Wirt
schaftsstrategie und unterbreiten Vorschläge für eine ge
zieltere Einflußnahme durch die Leitungen der FDJ.

— In Vorbereitung des Kongresses der Arbeiterjugend be
schäftigten sich auch Rechtskonferenzen mit diesen Pro
blemen. Sie trugen dazu bei, die besten Erfahrungen breit 
zu verallgemeinern.
Gerade in diesem Punkt kommt dem engen Zusammen

wirken zwischen den gewählten jungen Abgeordneten und 
den FDJ-Leitungen — der größte Teil der mehr als 22 000 von 
der FDJ nominierten Abgeordneten sind Arbeiter bzw. Ge
nossenschaftsbauern — weiterhin große Bedeutung zu. Ebenso 
wichtig ist die Einflußnahme der jungen Abgeordneten dar
auf, daß überall die Initiative der Jugend auf die Schwer
punkte des Betriebes gelenkt und stets auch für gute Arbeits
und Lebensbedingungen Sorge getragen wird.

Zusammenwirken mit den staatlichen Leitungen 
und den Justiz- und Sicherheitsorganen

Die Initiativen der FDJ zur Mobilisierung aller jungen Werk
tätigen für die Lösung der ökonomischen Aufgaben sind im
mer dann erfolgreich, wenn sie im engen Zusammenwirken 
mit den staatlichen Leitungen und mit Unterstützung der 
Justiz- und Sicherheitsorgane verwirklicht werden. Je ver
antwortungsbewußter die Interessen der Jugend, ihre Initia
tiven, Rechte und Pflichten in der Leitungstätigkeit berück
sichtigt und gefördert werden, um so mehr werden auch Ord
nung, Disziplin und Sicherheit stimuliert.

Diesen Prozeß unterstützen die Justiz- und Sicherheits
organe wirksam, indem sie darauf hinwirken, im Rahmen 
ihrer Tätigkeit aufgedeckte Hemmnisse für die Entfaltung 
von Initiativen der jungen Werktätigen zur Gewährleistung 
eines- störungsfreien Wirtschaftsablaufs zu beseitigen und

darauf Einfluß zu nehmen, daß — wie in § 6 Abs. 1 des Ju
gendgesetzes festgelegt — die Staats- und Wirtschaftsfunk
tionäre sowie Lehrer und Erzieher der Jugend Kenntnisse 
über Staat, Demokratie und Recht vermitteln und die Ju
gendlichen zur Achtung und Einhaltung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit erziehen. Dadurch werden wesentliche Vor
aussetzungen für verantwortungsbewußtes Verhalten geschaf
fen.

Wirksam unterstützen aber auch die Staatsanwälte und 
Richter die Maßnahmen des Jugendverbandes zur Festigung 
der Staats- und Rechtsordnung als Mitglieder der „Arbeits
gruppen Rechtserziehung“ bei den Bezirks- und Kreisleitun
gen der FDJ. Von besonderer Bedeutung ist die Hilfe der 
Justiz- und Sicherheitsorgane bei der erzieherischen Ein
flußnahme der FDJ auf Jugendliche, die in ihrer Persönlich
keitsentwicklung zurückgeblieben sind. Der Auftrag der Par
tei der Arbeiterklasse, die kommunistische Erziehung der ge
samten Jugend auf höherem Niveau fortzuführen, schließt 
ein, auch jenen Jugendlichen, die sich nur schwer in die Re
geln des sozialistischen Zusammenlebens einordnen, „zu hel
fen, schneller ihren Platz zu finden und entschieden gegen 
jene wenigen Jugendlichen aufzutreten, die durch rowdy
haftes Verhalten und Rechtsverletzungen unser Zusammen
leben stören“.8 Die Justiz- und Sicherheitsorgane können — 
aufbauend auf bisherige Erfahrungen der Zusammenarbeit — 
den FDJ-Leitungen, den jungen Abgeordneten, aber auch den 
FDJ-Mitgliedern in den Konflikt- und Schiedskommissionen 
helfen, ihre Funktionen noch wirkungsvoller zu nutzen, um 
die Aufmerksamkeit der Gesellschaft stärker und offensiver 
auf solche jungen Bürger zu richten, die in ihrer politisch
moralischen Entwicklung besonderer Unterstützung bedürfen.

Andererseits können sich die Justiz- und Sicherheitsorgane 
in zunehmendem Maße auf die umsichtige Arbeit der in einer 
Reihe FDJ-Grundorganisationen der Betriebe bestehenden 
Arbeitsgruppen Rechtserziehung stützen. Die Arbeitsgruppen 
widmen sich vor allem der differenzierten, individuellen Ar
beit mit einzelnen Jugendlichen und der Übernahme konkre
ter Verantwortung durch vorbildliche FDJ-Mitglieder, Ange
hörige der FDJ-Ordnungsgruppen oder FDJ-Kollektive.

Im VEB Fleischkombinat Berlin ist so durch enges Zu
sammenwirken des Staatsanwalts mit der FDJ-Leitung ge
währleistet, daß in der Persönlichkeitsentwicklung zurückge
bliebene und straffällig gewordene Jugendliche in die stabil
sten FDJ-Kollektive und Jugendbrigaden aufgenommen und 
persönliche Patenschaften oder Bürgschaften durch den FDJ- 
Gruppenleiter bzw. Jugendbrigadier übernommen werden. 
Zur differenzierten Arbeit mit diesen Jugendlichen gehört, 
daß sie aktiv in das Gruppenleben und in das Studienjahr der 
FDJ einbezogen sind. Ihnen werden abrechenbare Aufgaben 
übertragen, und es wird die gemeinsame Kontrolle im FDJ- 
Kollektiv ausgeübt. Dadurch sowie durch die kollektive Aus
einandersetzung und die gemeinsamen Freizeiterlebnisse spü
ren die Jugendlichen, daß ihre Meinung geachtet wird und 
das Kollektiv ihre aktive Mitarbeit braucht.

Diese Erfahrungen werden immer mehr durch die Lei
tungen der FDJ in den Betrieben, Genossenschaften und Ein
richtungen bei der Verwirklichung des „Friedensaufgebotes 
der FDJ“ berücksichtigt. Sie überall wirksam anzuwenden ist 
gemeinsame Aufgabe des sozialistischen Jugendverbandes, 
aller anderen Erziehungsträger sowie auch der Justiz- und 
Sicherheitsorgane.
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